
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
    

  

Die unterfertigten Bezirksrät*innen der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 

stellen gemäß § 104 der Wiener Stadtverfassung folgenden 

A N T R A G  

Die zuständigen Stellen der Stadt Wien mögen veranlassen, dass die Gütenbach-
straße als Fahrradstraße verordnet wird. 

Begründung  

Die Gütenbachstraße ist im Hauptradwegegrundnetz der Stadt Wien als wichtige 
Verbindung von der Liesingbach Route zum Eingang in den Lainzer Tiergarten 
(Gütenbachtor) enthalten. 

Nachdem aufgrund von erfolgten Einbauten (Kanal und Wasser) eine Sanierung 
des Fahrbahnbelages der Gütenbachstraße vorgesehen ist, könnte hier eine 
attraktive Radfahrverbindung geschaffen werden. 


